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Beratung rund um das Geld: Steuererklärungen für 2018

Was ändert sich? 

Im Steuerrecht wird es nie lang-
weilig. Zum dauerhaften Erhalt ei-
nes Besteuerungsverfahrens, das 
weiterhin zeitgemäß ist und effi-
zient seine Aufgaben erfüllt, wird 
dieses weitergehend modernisiert, 
und zwar bereits ab dem Steuer-
jahr 2018. Zu den wichtigsten Än-
derungen im Steuergesetz gehö-
ren die Verlängerung der Abga-
befristen von Steuererklärungen 
und die Festsetzung eines Verspä-
tungszuschlages. 

Mit Einführung des Gesetzes zur 
Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens vom 18. Juli 2016 sollen 
bürokratische Belastungen redu-
ziert und die gleichmäßige Besteu-
erung unter Beachtung der fort-
schreitenden Technisierung und Di-
gitalisierung in allen Lebensberei-
chen gewährleistet werden. 

Ziele des Gesetzes sind die
 ● Vereinfachung, Erleichterung 
und Handhabbarkeit des Besteu-
erungsverfahrens 
 ● Steigerung von Wirtschaftlich-
keit und Effizienz im Besteue-
rungsverfahren durch verstärk-
ten Einsatz der Informations-
technologie 
 ●Anpassung und Neugestaltung 
der rechtlichen Grundlagen (AO) 
an den digitalen Wandel 

Bereits im Kalenderjahr 2017 sind 
einige Maßnahmen wie beispiels-
weise die automatisierte Bearbei-
tung von elektronischen Steuerer-
klärungen durch Einsatz von Risiko-
managementsystemen, das Bereit-
stellen von Steuerbescheiden zum 
Datenabruf sowie Änderungsmög-
lichkeiten bei Rechen- und Schreib-
fehlern des Steuerpflichtigen bei 
Erstellung seiner Steuererklärung 
gesetzlich verankert worden. Für 
das Besteuerungsjahr 2018 und 
Folgejahre hier nun weitere Maß-
nahmen: 

Neue Abgabefristen 
festgelegt

Ab dem Steuerjahr 2018 gilt eine 
neue Abgabefrist für alle Steuerer-
klärungen. Dazu wurde der § 149 
der Abgabenordnung (AO) neu-

gefasst und erübrigt zukünftig 
den sogenannten Fristenerlass der 
obersten Finanzbehörden der Län-
der über Steuererklärungsfristen. 
Die allgemeine Steuererklärungs-
frist für alle Steuerpflichtigen wird 
gesetzlich von fünf auf sieben Mo-
nate verlängert. Sprich: Die Steu-
ererklärungen müssen zukünftig 
erst bis zum 31. Juli des Folgejah-
res beim Finanzamt eingereicht 
werden (erstmalig für die Steuerer-

klärung 2018 also der 31. Juli 2019). 
Soweit ein Steuerberater mit 

der Erstellung der Steuererklä-
rungen beauftragt wird, hat die-
ser bis Ende Februar des Zweitfol-
gejahres Zeit, die Steuererklärun-
gen beim Finanzamt einzureichen. 
Für die Steuererklärung 2018 wäre 
dies der 28. Februar 2020. Bei der 
Änderung des Steuergesetzes wur-
de berücksichtigt, dass dem Steu-
erberater für eine optimale Bera-
tung auch ausreichend Zeit zur Ver-
fügung stehen sollte.

Für Landwirte, welche ihren Ge-
winn aus Land- und Forstwirtschaft 
nach einem vom Kalenderjahr ab-
weichenden Wirtschaftsjahr ermit-
teln, endet die Abgabefrist nicht 
vor Ablauf des siebten Monats, 
der auf den Schluss des im Kalen-
derjahr begonnen Wirtschaftsjah-
res folgt.

Beispiel für  
Abgabefrist

Landwirt Klaus-Jochen ermit-
telt seinen Gewinn aus Land- und 
Forstwirtschaft nach dem abwei-
chenden Wirtschaftsjahr 1. Juli 
2018 bis 30. Juni 2019. 

Die Abgabefrist für seine Steu-
ererklärung 2018 endet mit Ablauf 
des siebten Monats nach Ende des 
Wirtschaftsjahres 2018/19, somit 

grundsätzlich mit Ablauf des 31. Ja-
nuar 2020.

Sollte Landwirt Klaus-Jochen ei-
nen Steuerberater zur Erstellung 
seiner Steuererklärung beauftragt 
haben, endet die Abgabefrist für 
seine Steuererklärung mit Ablauf 
des 31. Juli 2020.

Wie bisher kann das Finanzamt 
sich in bestimmten Einzelfällen 
(§  149 Absatz 4 AO) vorbehalten, 
Steuererklärungen vorzeitig anzu-
fordern. Dabei hat es neu zu beach-
ten, dass eine Vorabanforderung 
nicht vor dem 31. Juli des Folgejahres 
erfolgen darf und eine viermonati-
ge Bearbeitungszeit zu gewähren ist. 

Verspätungszuschläge  
neu geregelt

Aufgrund der Verlängerung der 
Abgabefristen wird auch der Ver-

Ab dem Steuerjahr 2018 ist die Abgabefrist für alle Steuererklärungen neu geregelt, um die gleichmäßige Besteue-
rung unter Beachtung der fortschreitenden Technisierung und Digitalisierung zu gewährleisten. Foto: AdobeStock

ZINSBAROMETER
Stand 20. August 2018
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1)  0,01 - 0,70

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest  1,00
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest  1,00
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest  1,51

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest  1,15 - 1,71
Zins 15 Jahre fest  1,57 - 2,09

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de 
 (Spanne der Topkonditionen)
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spätungszuschlag gesetzlich neu 
geregelt. Im Regelfall steht die 
Festsetzung von Verspätungszu-
schlägen wie bisher im Ermessen 
der Finanzbehörde. Nur in folgen-
den Fällen ist die Festsetzung des 
Verspätungszuschlags nunmehr 
gesetzlich vorgeschrieben:

 ● Die Steuererklärung wird pflicht-
widrig nicht innerhalb von 14 
Monaten (Landwirte mit abwei-
chendem Wirtschaftsjahr: 19 
Monate) nach Ablauf des Ver-
anlagungszeitraums abgegeben.
 ● Im Fall einer Vorabanforderung 
wird die von einem Steuerbera-
ter zu erstellende Steuererklä-
rung pflichtwidrig nicht inner-
halb der viermonatigen Frist ab-
gegeben.

Die Höhe des Verspätungszu-
schlages lag bisher im Ermessen 
des Finanzamtes und sollte 10 % 
der festgesetzten Steuer nicht 
übersteigen sowie nicht mehr als 
25.000  € betragen. Mit der Neu-
fassung wurde die Berechnung der 
Höhe des Verspätungszuschlags 
detailliert vorgegeben. Letztend-
lich zur Vereinheitlichung und auch, 
um etwaige Rechtsstreitigkeiten 
zu vermeiden. Der Verspätungszu-
schlag beträgt für Jahressteuerer-
klärungen zukünftig: 

 ● 0,25 % der um die festgesetzten 
Vorauszahlungen und die anzu-
rechnenden Steuerabzugsbeträ-
ge verminderten festgesetzten 
Steuer für jeden angefangenen 
Monat der eingetretenen Ver-
spätung

 ● mindestens jedoch 25 € 
 ● höchstens 25.000 € 

Ein Verspätungszuschlag wird 
nicht erhoben, wenn die Steuer-
erklärungsfrist verlängert und die 
Steuererklärung innerhalb der ver-
längerten Frist abgegeben wurde, 
wenn die Steuer auf 0 € festge-
setzt wird oder es zu einer Erstat-
tung kommt.

Beispiel für 
Verspätungszuschläge

Landwirt Klaus-Jochen hat sei-
ne Steuererklärung für das Kalen-
derjahr 2018 (Abgabefrist 31. Juli 
2020) erst im Dezember 2020 beim 
Finanzamt eingereicht. Die nach 
Abzug der Vorauszahlungen ver-
bleibende Nachzahlung beträgt 
10.000 €. 

Landwirt Klaus-Jochen hat seine 
Steuererklärung verspätet abgege-
ben. Da er seiner Verpflichtung zur 
Abgabe der Steuererklärung nicht 
fristgerecht nachgekommen ist, 

wird ein Verspätungszuschlag fest-
gesetzt (keine Ermessensentschei-
dung mehr). Die Höhe ermittelt sich 
wie folgt und wird mit Erteilung des 
Steuerbescheides festgesetzt: 
10.000 € x 0,25 % x 5 Monate = 125 €  
(Hinweis: Zu der Nachzahlung 
kommen in diesem Fall der Ver-
spätungszuschlag und Zinsen nach 
§  233a AO. Die Verzinsung der 
Nachzahlung beginnt im Novem-
ber 2020 (23 Monate Ablauf Kalen-
derjahr Steuerentstehung)).

Einführung einer 
Belegvorhaltepflicht

Eine Vereinfachung dürfte auch 
die eingeführte Belegvorhalte-
pflicht sein. Aufgrund des Geset-
zes zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens müssen 
schon jetzt mit den Steuererklä-
rungen für das Kalenderjahr 2017 
keine Belege mehr eingereicht 
werden. Aus der Belegvorlage-
pflicht wird somit eine Belegvor-
haltepflicht, wodurch der digitale 
Prozess beim Einreichen der elekt-
ronischen Steuererklärungen nicht 
behindert wird. 

Belege, die bisher zwingend im 
Original vorgelegt werden muss-
ten wie beispielsweise Spendenbe-
scheinigung, Steuerbescheinigun-
gen, Nachweis über den Grad der 
Behinderung und auch sonstige 
einzureichende Unterlagen, Auf-
stellungen und Erläuterungen, die 
für das Besteuerungsverfahren von 

Bedeutung sind (für die aber keine 
gesetzliche Vorlagepflicht besteht), 
müssen nicht mehr gesondert dem 
Finanzamt übermittelt werden. 
Diese Belege sind, innerhalb der 
jeweiligen Aufbewahrungsfristen, 
entsprechend vorzuhalten. Bei Be-
darf kann das Finanzamt die Unter-
lagen anfordern.

Natürlich können die Belege 
weiterhin freiwillig an das Finanz-
amt übermittelt werden. Das kann 
beispielsweise dann empfehlens-
wert sein, wenn man ungewöhn-
liche beziehungsweise ungewöhn-
lich hohe abzugsfähige Kosten hat-
te und eine Nachfrage des Finanz-
amts sehr wahrscheinlich ist. In 
diesem Fall beschleunigt ein Mit-
senden der entsprechenden Bele-
ge das Verfahren und gegebenen-
falls die Steuererstattung. Auch die 
Steuererklärungsformulare sehen 
eine Zeile für besondere Erläute-
rungen vor. 

Authentifizierte Abgabe 
der Steuererklärungen

Die elektronische Abgabe von 
Steuererklärungen ist bereits jetzt 
gängige Praxis. So sind Unterneh-
menssteuererklärungen (Umsatz-
steuer-, Gewerbesteuer-, Feststel-
lungs- und Körperschaftssteu-
ererklärungen) schon seit 2011 
verpflichtend elektronisch einzu-
reichen. Seit Anfang des Jahres ha-
ben sich auch hier Neuerungen im 
Übermittlungswege ergeben.

Das Finanzamt gibt mit Elster 
grundsätzlich zwei Verfahren zur 
elektronischen Übermittlung von 
Steuererklärungen vor: 

 ● das Einreichen mittels kompri-
mierter Steuererklärung, wel-
ches die Übermittlung der Steu-
erdaten und eine zusätzliche 
Abgabe (Postwege) der ausge-
druckten und persönlich unter-
schriebenen Steuererklärung 
vorsieht, sowie 
 ● den papierlosen Datenversand 
mittels elektronischem Authen-
tifizierungsverfahren, welches 
keine persönliche Unterschrift 
benötigt, sondern mittels Zertifi-
kat/Registrierung bei Elster eine 
Identifizierung und damit elekt-
ronische Unterschrift ermöglicht. 

Während für die Unternehmens-
steuererklärungen für das Kalen-
derjahr 2017 bereits die Verpflich-
tung zur Übermittlung im elektro-
nischen Authentifizierungsverfah-
ren besteht, sind die persönlichen 
Einkommensteuererklärungen bis-
her noch nicht vollständig verpflich-
tend über diesen Übermittlungs-
weg einzureichen. Die Abschaffung 
des komprimierten Übermittlungs-
weges für Einkommensteuererklä-
rungen gilt zunächst nur für steu-
erlich beratene Steuerpflichtige. 
Unberatene und Steuerpflichtige, 
die keine Gewinn einkünfte haben, 
können ihre Steuererklärung wei-
terhin in komprimierter Form ein-
reichen.

Ina Ehlers
 Steuerberaterin,  wetreu LBB 
 Betriebs- und Steuerberatungs-
gesellschaft KG

Sofern ein Landwirt einen Steuerberater mit der Erstellung der Steuererklä-
rung beauftragt, hat dieser die Steuererklärung 2018 regulär bis zum 28. Fe-
bruar 2020 beim Finanzamt einzureichen. Foto: landpixel

FAZIT
Durch die Neuregelung der 
gesetzlichen Abgabefristen, 
der elektronischen Einrei-
chungsformen und die Ein-
grenzung von Ermessens-
entscheidungen, wie bei der 
Festsetzung von Verspätungs-
zuschlägen, wird die Automa-
tisierung des Besteuerungs-
verfahrens weiter vorange-
trieben. Fristverlängerungen 
über die gesetzlichen Abga-
befristen hinaus werden zu-
künftig lediglich nur noch in 
begründeten Ausnahmefäl-
len gewährt werden. Durch 
die Verlängerung der Abgabe-
fristen werden Verspätungs-
zuschläge zukünftig bei Nicht-
einhaltung der Abgabefristen 
rigoroser festgesetzt werden.


